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49/08 Amtshilfe, Zustellung von Schriftstücken 

Text 

KAPITEL II – AUSSERGERICHTLICHE SCHRIFTSTÜCKE 

Artikel 17 

Außergerichtliche Schriftstücke, die von Behörden und Justizbeamten eines Vertragsstaats stammen, 
können zum Zweck der Zustellung in einem anderen Vertragsstaat nach den in diesem Übereinkommen 
vorgesehenen Verfahren und Bedingungen übermittelt werden. 
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